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Zusammenfassung der Information:  

Die Mitglieder des Bezirksbeirats Weststadt, des Stadtentwicklungs- und Ver-
kehrsausschusses und des Gemeinderates werden über das „Gesamtkonzept 
Verkehrsberuhigung Weststadt“ in Kenntnis gesetzt. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 die Kosten für Aufpflasterungen an Ein- und Ausfahrten 
betragen pro Aufpflasterung circa 

50.000 Euro 

 die Kosten für Aufpflasterungen an Knotenpunkten betra-
gen pro Aufpflasterung circa 

50.000 Euro 

 die Kosten für Ummarkierungen an Parkständen betragen 
pro Straße circa 

25.000 Euro 

Einnahmen:  

 keine  

Finanzierung:  

 Für den Doppelhaushalt 2019/2020 sind unter der Voraus-
setzung der Finanzierbarkeit für die Umsetzung von Maß-
nahmen in der Weststadt beim Projekt „Verkehrsberuhi-
gende Maßnahmen im Innenstadtbereich“ 75.000 Eu-
ro/Jahr vorgesehen 

 Mittelfristig sind unter der Voraussetzung der Finanzier-
barkeit ab dem Jahr 2021 165.000 Euro/Jahr für die Um-
setzung von Maßnahmen in der Weststadt beim Projekt 
„Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Innenstadtbereich“ 
vorgesehen 

75.000 Euro/Jahr  
 
 

165.000 Euro/Jahr 
 

Folgekosten:  

 Die jährlichen Folgekosten für die Unterhaltung der Auf-
pflasterungen und der Markierungen entsprechen der 
Standardanforderung (2 Prozent) bezogen auf die An-
schaffungs-und Herstellkosten 

 

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Das „Gesamtkonzept Verkehrsberuhigung Weststadt“ hat das Ziel, den verkehrsberuhig-
ten Bereich durch Materialwechsel in Knotenbereichen, bauliche Gestaltung der Zu-
fahrtsbereiche und Neuordnung des ruhenden Verkehrs in einzelnen Straßenzügen zu 
verdeutlichen und damit durchweg im Quartier erkennbar zu machen. Das Konzept sieht 
vor, die bestehende gute Aufenthalts- und Wohnqualität sukzessive über die nächsten 
Jahre durch die geplanten Maßnahmen zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu er-
höhen. 
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Sitzung des Bezirksbeirates Weststadt vom 20.11.2018 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Weststadt vom 20.11.2018  

4 Gesamtkonzept Verkehrsberuhigung Weststadt – Verdeutlichung des verkehrsbe-
ruhigten Bereiches 
Informationsvorlage 0183/2018/IV  

Zu diesem Tagesordnungspunkt stellt der stellvertretende Vorsitzende Herr Schmidt Frau 
Keuchel und Herrn Buchholz vom Amt für Verkehrsmanagement vor. Frau Keuchel zeigt 
über eine Power-Point-Präsentation anhand eines Lageplans die für die nächsten Jahre 
angedachten Änderungen / Verbesserungen (vor allem in Kreuzungsbereichen). In die-
sem Zuge teilt sie mit, dass man sich in ihrem Fachamt derzeit besonders mit der Sanie-
rung und Neugestaltung der Häusserstraße befasse, die sich in einem schlechten Zu-
stand befinde. Im kommenden Frühjahr werde man dem Bezirksbeirat Weststadt konkre-
tere Planungen hierzu vorstellen können. Einen weiteren Schwerpunkt stellten zunächst 
auch die Einmündungsbereiche der Bahnhofstraße in Richtung Wohngebiet dar, da hier 
aufgrund der bisherigen Gestaltung für viele Verkehrsteilnehmer nicht zwingend ersicht-
lich sei, welcher Verkehr an diesen Stellen Vorrang habe. 

Nach den Ausführungen von Frau Keuchel melden sich zu Wort: die Bezirksbeiräte 
Guericke, Dr. Keyl, Gallfuß, Dr. Hager, Dr. Heindl, Dr. Kind, Vetter und Dr. Achen, die 
Bezirksbeirätinnen Niroomand, Glitscher-Bailey und Dr. Soyka sowie der Stadtteilver-
einsvorsitzende Hauck und die Kinderbeauftragte Hügle. Sie schildern ihre bisherigen Er-
fahrungen als Verkehrsteilnehmer in der Weststadt. 

Folgende Stellungnahmen sowie Anregungen werden vorgetragen: 

 Teilweise wird die Wirksamkeit der angedachten Aufpflasterungen und anderer 
baulicher Maßnahmen als nicht sehr hoch (oder doch zumindest als bei weitem 
nicht ausreichend) angesehen. 

 Befürchtet wird, dass die vom Fachamt vorgesehene Gestaltung in Kreuzungsbe-
reichen eher keine Problematiken für moderne Autos, dagegen möglicherweise für 
Radfahrer oder mobilitätseingeschränkte Personen mit sich bringen könnte. 

 Vermehrte Kontrollen (Geschwindigkeit sowie Parken) sollen Verkehrsteilnehmer 
zu einem disziplinierterem Verhalten bewegen. 

 Gebe es Aufzeichnungen / Daten über bisherige Kontrollen? 

 Befürchtet wird, dass im Rahmen der Neuordnung des ruhenden Verkehrs in eini-
gen Straßen Parkstände wegfallen könnten. 

 Die vom Amt für Verkehrsmanagement vorgesehene schräge Anordnung von 
Parkplätzen wird als unfallträchtig angesehen. 

 Parken in Einmündungsbereichen solle künftig unterbunden werden. 

 Aufgrund der derzeitigen Gestaltung der Bahnhofstraße würden Autofahrer dazu 
verleitet, viel schneller als die erlaubten 20 km/h zu fahren. 
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 Der gepflasterte Mittelstreifen, der Fußgängern eigentlich die Querung der Bahn-
hofstraße erleichtern sollte, werde teilweise von Fahrzeugführern überfahren, um 
langsamere Autos zu überholen. 

 Die Einrichtung von mindestens zwei speziellen Querungshilfen in der Bahnhof-
straße (in Höhe Supermarkt und im vorderen Bereich in Höhe der Justizgebäude) 
wäre wünschenswert. 

 Die Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger solle in der gesamten Westadt hohe 
Priorität haben. 

 Streckenweise bestehe eine dürftige Beleuchtung (zum Beispiel im hinteren Teil 
der Häusserstraße), durch die Fußgänger in der dunklen Jahreszeit gefährdet wer-
den. 

 Gefährliche Situation ergäben sich an Tiefgaragen durch Fahrzeugführer, die teil-
weise mit hoher Geschwindigkeit ausführen. 

Frau Keuchel nimmt zu den vorgebrachten Fragen und Anregungen aus dem Gremium 
wie folgt Stellung: 

 Durch die Neuaufteilung einiger Straßenzüge und die damit verbundene Neuord-
nung der Stellplätze werden etwas weniger Parkmöglichkeiten als bisher zur Ver-
fügung stehen 

 Die neue bauliche Gestaltung der Knotenpunkte solle zum einen den Charakter 
des verkehrsberuhigten Bereiches besser hervortreten lassen und zum anderen 
Kreuzungssituationen übersichtlicher machen. 

 Die Bahnhofstraße sei als Geschäftsbereich mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
20 km/h ausgewiesen. Für diese Bereiche seien Querungshilfen für Fußgänger 
aufgrund der niedrigen, zugelassenen Geschwindigkeit nicht vorgesehen 

 Die heute vorgestellten Maßnahmen, welche in den nächsten Jahren umgesetzt 
werden sollen, basierten auf vielen Gesprächen, die man mit dem Sicherheitsaudi-
tor, den Kinderbeauftragten und Schulleitungen geführt habe. Ebenso seien der 
Blindenverband sowie der Beirat von Menschen mit Behinderungen einbezogen 
worden 

Zu den gewünschten Daten bezüglich aktueller Verkehrs- beziehungsweise Geschwin-
digkeitskontrollen könne sie ad hoc keine Auskunft geben. Diese müsse man den Gremi-
umsmitgliedern nachliefern. 

Zur Problematik sicherer Querungsmöglichkeiten für Fußgänger in der Bahnhofstraße 

wird abschließend aus dem Gremium folgender Antrag formuliert, über den Herr 

Schmidt abstimmen lässt: 

Der Bezirksbeirat Weststadt bittet die Verwaltung zu prüfen, ob die Sicherheit für Fuß-
gänger in der Bahnhofstraße durch Installierung von Fußgängerquerungen oder durch 
andere bauliche Maßnahmen erhöht werden kann. 
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Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 12:0:3 Stimmen 

Nach der Zusage von Frau Keuchel und dem beschlossenen Arbeitsauftrag nehmen die 
Mitglieder des Bezirksbeirates Weststadt die Informationsvorlage ohne weiteren Aus-
sprachebedarf zur Kenntnis. 

gezeichnet 
Hans Joachim Schmidt 
stellvertretender Vorsitzender 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses 
vom 28.11.2018 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses vom 28.11.2018 
 

10 Gesamtkonzept Verkehrsberuhigung Weststadt – Verdeutlichung des verkehrsbe-
ruhigten Bereichs  
Informationsvorlage 0183/2018/IV  

Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner eröffnet den Tagesordnungspunkt und berich-
tet, der Bezirksbeirat Weststadt bitte um Prüfung, ob die Sicherheit für Fußgänger in der 
Bahnhofsstraße durch Installierung von Fußgängerquerungen oder durch andere bauli-
che Maßnahmen erhöht werden könne. Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner erklärt 
hierzu, dass die Fußgängersicherheit enorm wichtig sei. Er sagt zu, dass im Rahmen der 
Prüfung der Schulwegsicherheit auch die Bahnhofsstraße entsprechend geprüft werde. 

Im weiteren Verlauf melden sich zu Wort: 
Stadtrat Holschuh; Stadtrat Pfeiffer; Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz;  

Folgende Themen werden angesprochen: 

 Aufpflasterungen seien sehr kostenintensiv. Welche Alternativen gibt es zu Aufpflas-
terungen? Es müsse überlegt werden, in welchen Bereichen eine Aufpflasterung tat-
sächlich notwendig sei. 

 Problematisch sei, dass Ortsfremde die verkehrsberuhigten Bereiche oftmals nicht 
wahrnehmen. Entsprechende Fahrbahnmarkierungen könnten hier helfen. 

 Es seien 24 Bereiche für Aufpflasterungen vorgesehen, finanziert seien jedoch bisher 
nur 2 Bereiche. Um alle Maßnahmen in einem kürzeren Zeitraum herstellen zu kön-
nen, sei eine Bereitstellung von entsprechenden Finanzmitteln notwendig. 

 Wie seien die Prioritäten gesetzt? Mit welchen Maßnahmen werde begonnen? 

Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner bestätigt, dass Aufpflasterungen teuer, jedoch 
auch stadtgestalterisch in bestimmten Bereichen sinnvoll seien. Es müsse geprüft wer-
den, welche Maßnahme an welcher Stelle sinnvoll und wirksam sei. Die Stadt habe den 
Anspruch im Stadtraum Qualitäten zu schaffen. Dies müsse natürlich im finanziellen 
Rahmen erfolgen. Herr Erster Bürgermeister Odszuck erklärt, es handele sich um 6 inne-
re Kreuzungsbereiche, für die Aufpflasterungen vorgeschlagen seien. Beginnen wolle 
man mit den Einmündungs-bereichen, bei denen der verkehrsberuhigte Bereich an die 
20er- oder 30er Zone angrenze, den sogenannten „kritischen Bereichen“. Bei den inne-
ren Kreuzungsbereichen sei ein Beginn in der Häusserstraße vorgesehen. Herr Oberbür-
germeister Prof. Dr. Würzner ergänzt, eine entsprechende Liste, in welcher Reihenfolge 
die Maßnahmen vorgenommen werden sollen, sei erarbeitet. Er sagt zu, diese Liste dem 
Gremium zur Verfügung zu stellen. 
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Anschließend meldet sich Stadtrat Eckert zu Wort und bittet um Auskunft, ob die Begren-
zung der Fahrspur am Adenauerplatz rückgebaut werden könne. Es sei nicht ersichtlich, 
ob hier noch Bautätigkeiten erfolgen. Herr Erster Bürgermeister Odszuck erklärt, dies 
müsse geprüft werden. Er sagt zu, dass die Position der Baustelleinrichtung kurzfristig 
geprüft, sie gegebenenfalls verändert und das Ergebnis schriftlich mitgeteilt werde. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 20.12.2018 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Begründung:  

Die Weststadt ist eine beliebte Wohngegend, in der sich Kindertagesstätten, eine Schule und Kin-
derspielplätze befinden. Die Wege zu diesen Einrichtungen sind kurz und bis auf wenige Ausnah-
men über komfortabel breite Gehwege (Goethestraße, mittlerer Abschnitt Blumenstraße, Kaiser-
straße, Albert-Mays-Straße, Endemannstraße, Lenaustraße) erreichbar. Die Einbahnstraßen sind 
für Radfahrer in Gegenrichtung geöffnet. Die Wahrnehmung der Weststadt als verkehrsberuhigte 
„Zone“ (ausgenommen Römerstraße zwischen Bahnhofstraße und Zähringerstraße sowie die Schil-
lerstraße – Tempo 30) ist in vielen Bereichen im Hinblick auf die Straßenraumgestaltung nach dem 
Einfahren intuitiv nicht so wahrnehmbar wie es notwendig wäre. Die ausgewiesene Beschilderung 
an den Ein- und Ausfahrten ersetzt nicht den gestalterisch nötigen Charakter und aus diesem Grund 
sollen Anpassungen vorgenommen werden. 

1. Historie und Planungsanlass 

Anfang der 1980-er Jahre wurde in dem innerstädtischen Wohngebiet „Weststadt“ der verkehrs-
beruhigte Bereich eingeführt. Es sollte damit die Qualität des Wohnumfeldes erhöht werden. 
Dieser Ansatz und die Planungen wurden sehr umfänglich und ambitioniert gestartet. Bereits 
zeitnah gab es kritische Stimmen, so dass Anpassungen vorgenommen wurden. Eine abschlie-
ßende und einheitliche Gestaltung zum Beispiel mit Materialdifferenzierungen an den Ein- und 
Ausfahrtsbereichen ist vorhanden, wird unter Umständen aber nicht so wahrgenommen. Die 
verkehrliche Situation im Hinblick auf den Anteil am Autoverkehr hat bis heute subjektiv zuge-
nommen. Das Gründerzeitviertel Weststadt mit einer sehr hohen Wohndichte und seinen im 
Verhältnis dazu wenigen Garagen/ Stellplätzen generiert auch einen hohen Anteil an Verkehrs-
wegen mit Park-Such-Verkehr. Daher hat sich die Belastung des motorisierten und ruhenden 
Verkehrs im Quartier eher erhöht. Gleichzeitig stellen Fußgänger und Radfahrer in der West-
stadt für die Wohn- und Aufenthaltsqualität wichtige Nutzergruppen dar, die bei der weiteren inf-
rastrukturellen Entwicklung berücksichtigt werden müssen. 

1.1. Grundsätze verkehrsberuhigter Bereich 

Der verkehrsberuhigte Bereich ist durch folgende Ge- und Verbote gekennzeichnet: 

- Wer ein Fahrzeug führt, muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren. 

- Wer ein Fahrzeug führt, darf den Fußgängerverkehr weder gefährden noch behindern; wenn 
nötig, muss gewartet werden. 

- Wer zu Fuß geht, darf den Fahrverkehr nicht unnötig behindern. 

- Wer ein Fahrzeug führt, darf außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen nicht parken, 
ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen und zum Be- oder Entladen. 

- Wer zu Fuß geht, darf die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; Kinderspiele sind überall er-
laubt. 

Auszug aus: StVO Ausfertigungsdatum: 06.03.2013 
Vollzitat: "Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), die zuletzt durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 6. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3549) geändert worden ist". 
 
Das gesamte Quartier Weststadt zwischen Lessingstraße im Westen und Rohrbacher Straße 
sowie zwischen Franz-Knauff-Straße im Süden und Bahnhofstraße im Norden ist verkehrsrecht-
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lich als verkehrsberuhigter Bereich eingeordnet. Diese Einordnung soll so bestehen bleiben. Es 
sind daher Anpassungen baulicher Art notwendig, um allen Verkehrsteilnehmern aber insbe-
sondere den Kraftfahrzeugfahrern und Radfahrern zu verdeutlichen, dass sie sich in einem flä-
chigen, verkehrsberuhigten Bereich bewegen. Die Begreifbarkeit der Straßen soll durch ihr Er-
scheinungsbild mit Wechsel der Materialien an sensiblen Bereichen und der Unterbrechung von 
langen, geradlinigen Abschnitten selbsterklärend sein, um auch eine Reduzierung der Ge-
schwindigkeit der Kraftfahrzeugfahrer/ Radfahrer herbeizuführen. Aus diesen beiden Hauptzie-
len sind Maßnahmen entwickelt worden, die im Folgenden erläutert werden. 

1.2. Probleme in der Praxis und Hauptziele der Maßnahmen  

Im Rahmen des Sicherheitsaudits für die Weststadt wurde analysiert, dass Bau und Betrieb 
nicht übereinstimmen. Verkehrsrechtlich ist ein verkehrsberuhigter Bereich angeordnet, baulich 
wirkt der Straßenraum wie eine Tempo-30-Zone. Es treten zum Teil überhöhte Geschwindigkei-
ten auf. Teilweise erzeugt Gehwegparken Konflikte. Es herrscht ein hoher Parkdruck im Stra-
ßennetz. Einher geht dies zum Beispiel mit Sichtbehinderungen parkender Fahrzeuge an Kno-
tenpunkten. Es soll nach Lösungen gegen den Parkdruck gesucht werden, indem Konzepte zu 
erstellen sind, die den ruhenden Verkehr im Quartier reduzieren. Dies könnte beispielsweise 
durch erweiterte Angebote von Carsharing, die Einrichtung von Ausleihstandorten für Lastenrä-
der oder die Errichtung von Quartiersgaragen geschehen. In der Weststadt stehen heute schon 
stationsbasierte Carsharing Fahrzeuge zur Verfügung. 

An den Ein- und Ausfahrten (gemeint sind hier die Schnittstellen zu den Haupt- und Erschlie-
ßungsstraßen) zu dem verkehrsberuhigten Bereich sollen fehlende Aufpflasterungen ergänzt 
werden. Die Aufpflasterungen (diese sind baulich zum Fahrbahnniveau erhöht) und der Einbau 
von Niederbordsteinen an allen Ein- und Ausfahrten sollen eine einheitliche, schlüssige und von 
allen Verkehrsteilnehmern wahrnehmbare, die Geschwindigkeit verlangsamende Wirkung erzie-
len. 

An 13 Knotenpunkten (gemeint sind hier gebietsinterne Kreuzungen/ Einmündungen) sind keine 
Aufpflasterungen vorhanden, weshalb Ergänzungen erfolgen sollen. Nachdem sich die proviso-
rische Parkordnung bewährt hat, soll die jeweilige Parkordnung in den Straßen baulich herge-
richtet und gestalterisch an einen verkehrsberuhigten Bereich angepasst werden. 

Neben den baulichen Maßnahmen soll die punktuelle Verdichtung von Geschwindigkeitsüber-
wachungen geprüft werden. 

2. Zufahrten 

2.1. positive Bereiche 

Im gesamten Gebiet der Weststadt zwischen Lessingstraße im Westen und Rohrbacher Straße 
im Osten gibt es 11 Einfahrts- und 12 Ausfahrtsbereiche. Um die Situation der Verkehrsberuhi-
gung zu verdeutlichen, sind einige Einfahrtsbereiche mit Aufpflasterungen aus Betonsteinen 
(Lessingstraße/ Zähringerstraße Rundbord mit flächigem Betonsteinpflaster) ausgeführt. Diese 
bauliche Ausführung ist aus fachlicher Sicht zur Verdeutlichung als geeignet anzusehen. In der 
Praxis ist festzustellen, dass es eine nur punktuelle Wirkung erzielt. Aus diesem Grund sind re-
gelmäßig wiederkehrende Elemente zur Verkehrsberuhigung von Vorteil.  

2.2. zu verbessernde Bereiche 

Einige Zufahrten sind zu verbessern (siehe Anlage). Im Rahmen eines Sicherheitsaudits in der 
Weststadt im Jahr 2017 wurden konfliktbehaftete Stellen ausgemacht. Sie sollen eine einheitli-
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che, schlüssige und allseits begreifbare Vorrang- bzw. Vorfahrtsregelung an der Grenze zu den 
anderen Verkehrsräumen erhalten. Auch Sichtbeziehungen sind bei dieser Bewertung berück-
sichtigt worden und Grund für die vorgeschlagenen Maßnahmenbereiche  

Beispielhaft anzuführen sind: 

Knotenpunkte/ Kreuzungen/ Einmündungen  

- parkende Fahrzeuge im Knotenpunkt (Landhausstraße 13, Blumenstraße/ Landhausstraße, 
Römerstraße/ Dantestraße) 

Querungsstellen  

- parkende Fahrzeuge an Überquerungsstelle (Römerstraße/ Dantestraße, Bahnhofstraße/ 
Kleinschmidtstraße) 

Parkstände  

- Sicht von Straße eingeschränkt (Bahnhofstraße - Bereich Bauhaus Busparkstände, Goe-
thestraße, Spielplatz Synagoge, Bunsenstraße/ Häusserstraße, Römerstraße/ Lenaustraße) 

Grünbewuchs 

- schlechte Sicht durch Bepflanzung (Albert-Mays-Straße/ Blumenstraße, Landhausstraße/ Blu-
menstraße) 

Die Umsetzungen der baulich ausführungsreif zu planenden Maßnahmen sollen mittel- bis lang-
fristig ab dem Doppelhaushalt 2021/ 22 ausgeführt werden. Es ist unter dem Vorbehalt der Fi-
nanzierung zu sehen. 

3. Knotenpunkte im Quartier 

3.1. positive Bereiche 

Etliche Knotenpunkte/ Kreuzungen sind mit Aufpflasterungen in Kombination aus Beton- und 
Granitpflastersteinen oder entsprechenden Ausgestaltungen versehen, die bereits heute deut-
lich wahrnehmbar und erkennbar sind. Sie sind großflächig dimensioniert und wiederkehrend. 
Beispielhaft können hier die Kleinschmidtstraße, südliche Römerstraße oder östliche Dantestra-
ße genannt werden. Die Bestrebungen sind, nicht gestaltete Bereiche wie Blumen- oder südli-
che Landhausstraße den positiven Beispielen anzupassen. 

3.2. zu verbessernde Bereiche 

Im gesamten Gebiet der Weststadt zwischen Lessingstraße im Westen und Rohrbacher Straße 
im Osten sind Potentiale zur Verbesserung gegeben. Hier ist der Streckenzug Häusserstraße 
oder der großflächige Bereich Hilda-, Endemann-, Dantestraße anzuführen. Im Grundsatz sollen 
andere Materialien wie Beton-/ Granitpflastersteine in Form von quer zur Fahrbahn liegenden 
„Streifen“ oder aufgepflasterte Kreuzungen die Erfahrbarkeit des verkehrsberuhigten Bereiches 
möglich machen und die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer erhöhen. 
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4. Parken in der Weststadt 

Im gesamten Gebiet der Weststadt ist ein Zonenhaltverbot eingerichtet, innerhalb der Zone ist 
das Parken mit Anwohnerparkausweisen und gleichzeitig mit Parkscheibe in zeitlicher Be-
schränkung in ausgewiesenen Flächen erlaubt; die Parkscheibenregelung gilt nicht auf den ge-
sondert mit entsprechender Beschilderung ausgewiesenen Anwohnerparkplätzen. Die Anord-
nung der Parkstände ist in den meisten Fällen längs der Gehwege. An Platzbereichen sind sie 
entsprechend der Örtlichkeit ausgelegt. In manchen Straßenabschnitten (mittlerer Abschnitt 
Blumenstraße, Kaiserstraße, Albert-Mays-Straße, Endemannstraße, Lenaustraße) ist halbseiti-
ges Gehwegparken vorhanden. 

Im gesamten Gebiet der Weststadt ist eine Parkverbotszone eingerichtet, die das Anwohnerpar-
ken, und gleichzeitig „allgemeine Parken“ mit Parkscheibe in zeitlicher Beschränkung, in aus-
gewiesenen Flächen erlaubt. Das Parken ist in sehr vielen Bereichen erlaubt und gekennzeich-
net. Die Anordnung der Parkstände ist in den meisten Fällen längs der Gehwege. An Platzbe-
reichen sind sie entsprechend der Örtlichkeit ausgelegt. In manchen Straßenabschnitten (mittle-
rer Abschnitt Blumenstraße, Kaiserstraße, Albert-Mays-Straße, Endemannstraße, Lenaustraße) 
ist halbseitiges Gehwegparken vorhanden. 

Langfristig soll die jeweilige Parkordnung mit dem geradlinigen Verlauf in den Straßen unterbro-
chen und nach der provisorischen Bewährung baulich hergerichtet sowie gestalterisch an einen 
verkehrsberuhigten Bereich angepasst werden. Die zum Einsatz zu bringenden Elemente (Eng-
stellen, Einbau von Inseln, versetztes Schrägparken) sind noch nicht abschließend festgelegt. 
Es werden alle Straßenabschnitte überprüft und einige Bereiche mit Parken eine Anpassung er-
fahren. Insbesondere Sichtbeziehungen an Querungen/ Kreuzungen spielen bei der Prüfung ei-
ne wichtige Rolle. 

5. Zeitlicher Horizont und überschlägige Kosten 

Die zeitliche Ausführung der baulichen Maßnahmen ist langfristig ab 2021/ 2022 mit etwa zwei 
bis drei Maßnahmen pro Jahr einzuordnen. Diese sind in Abhängigkeit des baulichen Umfangs 
und der Kapazitäten in Planung und Bau zu verstehen. Änderungen an der Markierung finden 
saisonal bedingt in der Regel nur zwischen März bis Oktober statt. 

Die Maßnahmen sind kostentechnisch wie folgt geschätzt beziffert: 

- die Kosten für Aufpflasterungen an Ein- und Ausfahrten betragen etwa 50.000 Euro pro Auf-
pflasterung 
 
- die Kosten für Aufpflasterungen an Knotenpunkten betragen etwa 50.000 Euro pro Aufpflaste-
rung 
 
- die Kosten für Ummarkierungen an Parkständen betragen etwa 25.000 Euro pro Straße (es 
sind in Summe 18 Straßen). 
 
Für den Doppelhaushalt 2019/2020 sind unter der Voraussetzung der Finanzierbarkeit 
75.000 Euro/ Jahr für die Umsetzung von Maßnahmen in der Weststadt beim Projekt „Ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen im Innenstadtbereich“ vorgesehen. Mittelfristig sind unter der 
Voraussetzung der Finanzierbarkeit ab dem Jahr 2021 jährlich 165.000 Euro für die Umsetzung 
von Maßnahmen in der Weststadt beim Projekt „Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Innen-
stadtbereich“ vorgesehen. 
Die jährlichen Folgekosten für die Unterhaltung der Aufpflasterungen und der Markierungen 
entsprechen der Standardanforderung (2 Prozent) bezogen auf die Anschaffungs-und Herstell-
kosten.  
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Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Der Beirat für Menschen mit Behinderung wurde nicht beteiligt. Alle Maßnahmen im öffentlichen 
Raum sind barrierefrei herzustellen. Sobald beim Bearbeiten der Maßnahmen erkennbar wird, dass 
die Belange berührt werden, erfolgt eine Abstimmung. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt: Ziel/e: 

MO1  Umwelt-, stadt- und sozialverträglichen Verkehr fördern 
  Begründung: 

  
Die baulichen Anpassungen sollen die gegenseitige Rücksichtnahme ver-
deutlichen und Geschwindigkeiten niedrig halten 

  Ziel/e: 

MO2  Minderung der Belastungen durch den motorisierten Verkehr 
  Begründung: 

  
Die bauliche Ausführung des verkehrsberuhigten Bereichs mit unterbro-
chenem Verlauf der Fahrbahn soll die Attraktivität von Durchfahrten senken 
und die Aufenthalts-/ Wohnqualität fördern 

  Ziel/e: 

   
  Begründung: 

   
 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 

Keine 

 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 

 

Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Lageplan Gesamtkonzept Verkehrsberuhigung Weststadt Übersichtskarte 
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